
§ 654 ZPO zu verweisen, anstatt die Überleitung ins
streitige Verfahren nach §§ 650, 651 ZPO zu ermöglichen
(OLG Karlsruhe FamRZ 2006, 1548).

Prozesskostenhilfe

1. Dem Berufungsbeklagten kann Prozesskostenhilfe nicht
mit der Begründung versagt werden, dass noch nicht über
die Möglichkeit eines Beschlusses nach § 522 Abs. 2
ZPO entschieden worden sei und deshalb keine Notwen-
digkeit zur Rechtsverteidigung bestehe (OLG Schleswig
FamRZ 2006, 1550).

2. Wenn Berufung in vollem Umfang eingelegt und damit die
Berufungssumme erreicht wird, ist hinsichtlich des Erfolg

versprechenden Teils dieser Berufung Prozesskosten-
hilfe zu bewilligen, auch wenn dieser Teil allein die
Berufungssumme nicht erreicht (OLG Karlsruhe FamRZ
2006, 1396; FuR 2006, 429).

Kostenrecht

Wird ein schriftlicher Vergleich nach § 278 Abs. 6 ZPO
geschlossen, erhält der Prozessbevollmächtigte immer auch
eine Terminsgebühr nach VV RVG Nr. 3104 (BGH FamRZ
2006, 1441).

In den n�chsten Ausgaben

Bohnefeld: Verborgene Schätze im Mandat?
Finger: Grünbuch der Europäischen Kommission über das
anzuwendende Recht und die gerichtliche Zuständigkeit in
Scheidungssachen
Finke: Cochemer Modell – Ein Zukunftsmodell?
Finke: Wohnwert und Nutzungsentschädigung
Friedrich: Patientenautonomie am Lebensende
Grandel: § 1578b BGB n.F.
Hauß: Elternunterhalt
Rathjen: Die Fortdauer der internationalen Zuständigkeit im
Familienrecht – Überlegungen aus Anlass einer Ergänzung
des FamFG-E
Rixe: Der Einfluss der neuen Rechtsprechung des BVerfG auf
die Entwicklung des Familienrechts
Spieker: Steuerliche Planungen und ihre schädlichen Auswir-
kungen bei Trennung und Scheidung
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